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Der schweizerische Republikaner
Herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitgliedern der gesezgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band II. XIX. Luzern, 22. November 175?.

Gefezgebuttg.
Senat, 8. November.

(Fortsetzung.)
Dur erklärt, daß er Fehenden und Grundzinse

immer als wahres Eigenthum betrachtet habe; daß
indeß durch die, freilich immer sehr maßige Entschä-
digung, seine Vedenklichkeiten nun gehoben seyen;
und da er fühlt, daß die Lage der so nüzlichen Classe
der Landleute bei Fortdauer der Zehenden und Grund-
zinse neben den neuen Abgaben, sehr verschlimmert
Ware, so stimmt er zur Annahme.

Laflechere glaubt, die Sache sey zu wichtig,
als daß bei dem dreifachen Bericht, den die Commis
sion vorgelegt hat, sogleich darüber eingetreten werden
könnte; er verlangt Aufschub der Discussion für s
Tage. Cr au er und Ruepp widersetzen sich. For-
nerod spricht für die Vertagung.

Beim Abstimmen darüber finden sich die Stimmen
für und wider gleich getheilt ; der Namensaufruf wird
also vorgenommen und mit 2? Stimmen gegen 24 die
Vertagung beschlossen.

Usteri legt im Namen einer Kommission den
Bericht über den die Friedensrichter und Friedensge-
richte betreffenden Beschluß vor. (Wir haben diesen
Bericht bereits abgedrukt N. IX,)

Muret pflichtet diesem Bericht und der dadurch
angerathnen Annahme des Beschlusses bei, obgleich er
einige einzelne Theile desselben anders gewünscht hatte.
In die Bezirke scheine es nothwendig zu seyn, eine
Genauigkeit zu bringen, die sich nur in der Folge wer-
de erhalten lassen; Bezirke von 3 bis 6 tau send See-
lem scheinen ziemlich groß zu seyn, besonders in den

^
weniger bevölkerten Gegenden; da aber das Direkto-
rium hierüber Hülfe schaffen kann, so soll ihn das
nicht hindern anzunehmen. Was das dem ganzen
Plan ertheilte Lob betrist, so stimmt er auch diesem
bei, obgleich er das Werk nicht fur fehlerfrei halt; be-
sonders scheint ihm die bei allen Urtheilen der Frie-
densgerichte gestattete Appellation an das Cassations-
tribunal fehlerhaft und dem Zwek des Instituts zu-
wider zu seyn» Der gr» Rath wird aber hoffentlich

selbst hierauf Rüksicht n?hmen und den Fehler ver-
bessern.

Fornerob will auch annehme«; die Bezirke in-
deß halt er für etwas zu groß; das Direktorium kann
aber Hülfe schaffen; er hätte die Weibel beseitigt ge-
wünscht und daß die Gerichtsschreiber ihr Amt über-
nommen hatten; übrigens seyen Friedensrichter das
wahre Mittel, um dem Haussen Aövocaten, die die

wahren Blutsauger des Volkes sind, Einhalt zu thun;
grosse Advokaten sind freilich würbige Manner, aber
deren gab es jederzeit nur wenige.

Lüthi v. Langn, stimmt mit Dankgefühl und
Freude zur Annahme des Beschlusses, den er für sehr

dringend hält.
Hoch ist nicht dieser Meinung; er findet daß

durch den Beschluß eine ganze Armee neuer Beamter,
ungleich mehr als die vorige Regierung aufstellte,
erschaffen würde; er möchte nur einzelne FriedensrieO
ter nicht Friedensgerichte haben.

Bay: Es scheint allerdings eine Wagestük, zu-
mal von einem Advokaten, gegen einen so geschikt ab-

gefaßten Gesetzesvorschlag, der durch einen so pathe-
tischen Commissionalbericht unterstüzt ist, zu sprechen.

Indeß soll jeder nach feiner Ueberzeugung und seinem

Gewisser, handeln, und als ältester Advokat in dieser

Versammlung, darf ich in Absicht auf Reinheit und
Gewissenhaftigkeit meiner Amtsführung, das Zeugniß
des Publicums und aller Anwesenden aufrufen.

Wann ich von der Nothwendigkeit der Einfüh-
rung eines formlichen Friedensrichtertribunals in Hel-
vetien, und zugleich von der Nothwendigkeit einer
neuen Authorität die Pflicht der Versieglung und Ent-
sieglung der Verlassenschaft w. aufzulegen überzeugt

wäre, so würde ich den vorliegenden mit so vielem
Scharfsinn und Fleiß ausgearbeiteten Entwurf, nach

einigen meines Bedünkens wesentlichen Abänderungen,
mit allem Dank für dessen Verfasser annehmen. Aber

ich sehe, «och für den gegenwärtigen Augenblik, we-
der die Nothwendigkeit noch die Gemeinnützigkeit eines

solchen Tribunals ein, und glaube, daß wir aus einem

weit einfachern, dem Volke gefalligern Weg, unsKN

heilsamen Zwek - das scheußliche Ungeheuer der Ehi-
cane und loser Prozeß sucht zu fesseln- erreiche» werden»



Wie ein Arzt aus physiologischen Rüksichtcn die
Lebensweise, so schreibt eine auf Menschimkeuntniß
gegründete Gesezgebung einem Volke nach seinem ei-
genthümlichen Genio, je nach seine!« Grad von Auf-
klarnng Gewohnheits - und Sittenschlag - Ges tze vor
in der Voraussetzung, daß m der Folge bei wesentli-
chen Veränderungen in der intellektuellen oder morali-
schen Volkskultur die Gesetze verhältnismäßig anders
zugeschnitten werden müssen, um mit dem auf die
Charakteristik berechneten Bedürfniß gleichen Schritt
zu halten.

Mit eben so mißlichem Erfolg werden daher Ge-
setze von einen! an Ausbildmm ungleichen Volke, auf
das andere verpflanzt, als fremde Früchte von einem
Land in das andere, ehe der Boden hinlänglich dazu
bereitet ist.

Aus diesem allgemeinen Vordersaz abstrahiere ich
in Bezug auf uns die Lehre, daß der fränkische Frie-
densrichtercodex wie andere mehr, so vorkreflich sie aus
ihren Geburtsort auch passen, auf die Einfachheit um
screr Sitten und Bedürfnisse, auf unsere noch weit
zurükstehende Volksbildung, und auf die kunstscheue
Geradheit des helvetischen Charakters anwendbar sind.

B. S. das helvetische Volk war in den mchrstcn
Kantonen gewöhnt nicht mit akademischer Gelehrhcit,
sondern in einem populären väterlichen Ton und durch
kunstlose Gesetze, die dem gesunden Menschensinn ohne
Anstrengung auffielen, regiert zu werden. Laßt auch

uns, B. S-, diesen gewohnten Mad befolgen! Laßt
uns das im Herzen immer biedere, nunmehr durch
seine Repräsentanten selbstherrschende Volk an der;
Hand der Liebe und des einfachen gesunden Verstandes
leiten! o so wird gewiß das helvetische Volk, wenn'
es in unsern nach der Empfänglichkeit seines Begriffs
und dein Umfang seines Gesichtskreises abgemessenen
Dekreten stets die einzige innere Intention es (ohne
eigennützige Verletzung der Gerechtigkeit und des durch
die Konstitution sanktionierten Eigenthums) zu be-
glücken hervorleuchten siehet, uns auch mit allem sei-

nem Vertrauen, mit aller seiner Kraft zu unserm eh-
reuvollen Lohn und zu seinem ftlbststcmdigen Heil
umgeben.

Der vorliegende Eesezvorschlag, so prsftsssrmäZig
er auch auspoliert.ist, ist, B. S. (ich sage es Euch
als alrer Advokat, der 30 Jahre in dem täglichen Um-
gang mit dem Volk aus allen Klassen zugebracht hat)
wahrlich zu weitläufig, zu gelehrt und zu komponiert,
um seine heilsame Absicht zu erreichen! In den wen!-
gern Bezirken würde sich ein Mann vorfinden, der
allen ihme bei seiner Verantwortlichkeit vorgeschriebe-
neu Pflichten zu entsprechen sich getraute. Die mehr-
sien Individua des Friedcnsbezssks würden dem Frie-
dcnsrichter durchaus unbekannt und er es auch ihnen
seyn. Der Friedensrichter wird daher den zur Aus-
söhnung zwekmäßlgsten moralischen Berührungspunkt
nicht zu treffen wissen, uns die Parteien werden zu

dem ihnen unbekannten Mann kein herzliches Vertraue»
haben. M-> einem Wort B. S- das Volk wird das
Friedensrich-terdekret gleich einer neuen Luftcrscheinung,
ohne es zu studieren noch zu begreifen, anstaunen, oie
Parteien werden aber mit schuldigem Gehorsam vor
dem Friedensrichter erscheinen und ihme ihren Referenz
machen, aber ohne sill) einzulassen, von da zu einem
selbst gewählten Mittelmann oder vsr das Distrikts--
gcricht eilen.

Aus diesen mir aufgefallenen allgemeinen Beden-
ken verwerffe ich <dsch mit warmem Dank für den
Verfasser desselben) den vorliegenden Eesezvorschlag,
weil ich convinciert bin, daß derselbe die 2 Haupt-
zwecke, den Beifall des Volks und die Verminderung
oder Verkürzung der gerichtlichen Streitigkeiten verfehlt.

Damit màn mir aber nicht etwa als gewesener
oder künftiger Causidicus zur Last lege.' ich seye den
Freundlichkeiten abhold, so erkläre ich mich, daß ich
die Institution der Friedensrichter als eines der ge-
mtinnlchigsten und uachahmnngswürdigsien Produkten
der französischen Revolution verehre und daß ich deß-
halb ohne anders einen dem fr. ähnlichen Codex auch
bei uns aufzunehmen wünschte; da ich aber das hel-
vetische Volk zn der Einführung eines komplicierten
Friedenstribunals noch nicht reif zu seyn glaube, so

möchte ich dermalen noch dießorts keine kostspielige
neue Authoritat aufs Gerachewohl oder übel etablieren,
sondern einstweilen nur den Munizipaiitätcn den Auf-
trag ertheilen, unter sich zum Dienst des Publici s
Mittelsmänner oder Friedensrichter (samt 2 Sup-
w'.eantm .auf Krankheit oder Vcrwandschaftsfall) zu

ernennen, denen zu Abfassung der Vergliche oder

Svrüche das Munizipalitätssecretariat zu Gebote sie-

hen soll. Vor diesen Männern sollten sich denn die

Parteien, ehe sie vor den Civilribter treten, zn einem

vorlaufigen unterfanglichrn und kostenlosen Freundlich-
ke its.-er such cmfiuden, bei Strafe daß den Ausbiei-
benden, wenn sie schon nachwärts vor dem Civilrich-
ter ihren Prozeß gewinnen, wegen ihrein unfteundch
chen Betragen keine Prozeß noch Zehrungskostm zuge--
sprechen werden sollen Durch dieses einfältige aber
eben daher der helvetischen Simplicität angcmeßnerL
Mittel dächte ich weit ehender unsere Absicht zu er-

zielen als durch einen Code/ von Zoo Artikeln. Um in
der Folge dann mit Gewißheit das Fricdensgerich.t
aus eine dein ganzen Land willkommene Weise zu or-
ganisieren, wünschte ich, daß jedes Kantonsgericht.
feingeladen würde, inner Z Monaten ein Projekt, wie
das Friedensgericht am zwekmaßigsieu einzurichten
sey, dem gesezgebenden Corps einzusenden.

Ruepp unterstüzc diese Meinung; er meint d-e

Distriktsgcrichte würden durch die Friedensgerichte
ganz entnervt und uuuüz gemacht; die Friedensrichter
aber würden zu neuen Landvögtcn werden, die eben

so despotisch und gefährlich werden kannten als dft
alten. -



tzäslln hat den Bericht der Commission mit
vielem Beifall angehört; der Meinung von Bay kann

er indeß nicht anders als in manchen Stucken Recht
neben; manches ist zu stich untauglich, was in der
Folge sehr gut seyn kann; er hatte auch einzeln? Frie-
densrichtcr den Fnedensgerichttn vorgezogen. Aber
die Einrichtung ist ein so grosser Wnnsch aller consist

tnictcn Gewalten, daß er zur Annahme stimmt, in
Hoffnung der grosse Rath werde durch die nachfost
senden Beschlüsse den etwannigcn Fehlern abzusteifen
wissen.

Usteri: Wann es eine Möglichkeit Ware, ans
dem vorliegenden Beschluß despotische Landvögte Hers

ausznlesen, so müßte er in der That entweder ein Mm
fier von Vieldeutigkeit und Dunkelheit oder eben so

absurd als verwerflich sey; allein ich bin überzeugt,
das Mitglied, welches uns davon sprach, hat den

Beschluß nicht gelesen; ich werde also nicht ihm,
wohl aber dem B. Bay antworten. Seine Einwürfe
lassen sich darauf znrükbringen, daß er sagt: der Be-
sthluß über die Einrichtung der Friedensrichter, der
zugleich einen Codex oder Norm ihrer Amtsführung
enthalt, sey weitläufig, gelehrt, componirt, er bestehe

aus mehr als Zoo Artikeln; er sey der gegenwärtigen
Volksbildung in Helveticn, gar nicht angemessen und
könne in der Folge erst bei fortgeschrittener Cultur
des helvetischen Volkes zwekinässig werden; einige an-
dere Mitglieder haben noch hinzugefügt, es sollten
keine Friedensgerichte, fondern nur einzelne Friedens-
nchter seyn. — Wie lange wird man uns noch die
Grösse und die Ausführlichkeit eines Gesezvorschiags
zu einem Verbrechen anrechnen; als ob Kürze und
Länge nicht Eigenschaften wären, die vor jenen hohem
Erfodernissen,. der Klarheit, Bestimmtheit und An-
Zweideutigkeit, gänzlich in Nichts versanken; als ob
ein Gesez von hundert klaren und deutlichen Artikeln,
einem andern von soder 6 Artikeln, das unbestimmt
und undeutlich, also willkürlicher Auslegung überlassen
bleibt, nicht unendlich vorzuziehen wäre? Ich erkenne
in dem Eoinmissionalvorschlag des gr. Rathes jene er-
sien Erfodernisse eines Gesetzes in ausgezeichnetem
Grade nnd um die Zahl seiner Artikel kümmere ich
mich also wenig, Man sagt, das Volk werde-diesen

-Plan anstaunen, und nicht ihn zu studieren vermögen.
Ais ob das Volk ihn studieren müßte; er ist nicht für
das Volk, er ist für die Friedensrichter geschrieben;
er ist ihre Norm, die Anweisung für ihre Amtsleistun-
gen; das Volk braucht denselben so wenig zu studie-
»en oder anzustaunen als es die bürgerlichen und
peinlichen Gesezbücher zu studieren oder anzustaunen
braucht.

Der 2te grosse Cinwurf war, unser Volk sey noch
nicht aufgeklärt genug für eine solche Einrichtung;
es sey so aufgeklart nicht als das frankische. Meine
Antwort ist kurz: ich läugne die Thatsache. Nein,
tzas helvetische Volk ist, Gott sey Dank, aufgeklärter

als das fränkische Volk zu Anfang der Revolution war;
das Volk verschiedener Gegenden Helveticas ist anst
geklärter als das fränkische Volk noch gegenwärtig
ist. — Aber möchte die Sache sich auch anders ver-
halten, der Entwurf wäre dennoch richtig ; — gerade
zu Beförderung der Volksaufklarmignst die Friedens-
richtereinrichtung ein grosses Mittel; also je unaufge-
klärter das Volk wäre, desto eher müßtet ihr das
Mittel anwenden. — Gerade den nemlichen Entwurf
machte tmm auch in der constituirenden Nationalver-
sammlung Frankreichs im I. 1790, als es um die
Annahme eines dein rmsrigen sehr ähnlichen Planes
zu thun war ; auch damals sollte das fränkische Volk,
das man uns izt als so aufgeklärt schildern will, noch
nicht Empfänglichkeit für die Einrichtung haben. —
Wenn bas vorliegende Fricdensrichterprojekr zu ge-
lehrt zu componirt iff, um unser noch ungebildetes
Volk aufzuklären, find dann etwa die Prozeduren der
Gerichte, die Künste der Advokaten so faßlich und
einfach^daß durch sie die Aufklärung des Vclks besser
befördert wird?

Was die einzelnen Friedensrichter betrist, so wnr-
den die nun alsdann zuläßlich seyn, wenn das Frie-
dcnsrichtergeschäst auf blosse gütliche Vermittlung cm-
geschränkt bleiben sollte; allein damit wäre sehr westig
gewonnen; der Hauptzwek des ganzen Instituts gienge
verloren; der Friedensrichter, der blos Vermittler ms
Richter seyn darf, kann den ruheliebenden Bürger nie
gegen den Chicaneur und Prozeßsüchtigen schützen.;
sein Ansehen sinkt in Nichts zurük und sobald aber
richterliche Sprüche statt Wden, so können diese einer
einzelnen Person nicht überlassen bleiben. Was endlich-
den Vorschlag betrist, Kantonsgerschte einzuladen,
Vorschläge einzusenden, so weiß ich wohl, daß es
Wicht der Gesezgeber ist, Licht zu. suchen wo solches
z« finden ist, und jedes einzelne Mitglied wird das
auch nicht versäumen, aber für sehr unschiklich würde
ich es halten, wenn die gesczgebenden Räthe sich an
andere Zlntoritäten wenden würden, um Gesezvorschläge
von ihnen zu erhalten; auch bin ich sehr lebhaft über-
zeugt, daß thäte ma» es, die sämtlichen Kantonsge-
richte uns nichts so Gutes senden würden, als das
vorliegende Gutachten enthalt, zu dessen Annahme ich
nochmals stimme.

Meyer v. A r b 0 n fühlt auch die Nothwendig-
keit von Friedensrichtern, aber die vorgeschlagne Ein-
Achtung ist keineswegs nach seinem Sinne ; gleich dem
vom Senat verworfnen Munizipalitatenplan ist sie

weitläufig und würde nur zu Verwirrung führen ; je ew-
fachee unsre Gesetze und Gerichtsstellcn sind, desto besser

werden wir fahren; der Vorschlag würde unsägliche
Kosten nach sich ziehen ; man könne viel zwekinässiger
die Friedensrichter mit den Mnnizipalitäken vereinen.
Er verwirft den Beschluß. »,Crauer und Duc verlangen Verschiebung der
weitem Discussion bis Morgen. F 0 r n e r 0 d und



Murêt wollen heute fortfahren. — Die Vertagung
wird beschlossen.-

Mau schreitet zu Erneuerung des Bureau.
Crauer wird zum Präsidenten, Falk zum deutschen

Sekretär und Müller zum Saalinspektor erwählt.

Grosser Rath, 8. November.

Präsident: An der werth.

Akermann begehrt, in Rüksicht des gestrigen

Protokolls, daß die Einquartirung nicht allen Bürgern
gleich könne zugetheilt werden, indem auf diese Arc
die Armen wie die Reichen belastet würden und diese

Beschwerde ungefähr nach dem Vermögen getragen
werden soll. Bäsler unterstüzt Akermann und be-

klaat sich, daß ungeachtet er hier haushablich nieder-

gelassen ist, man ihn in Altorf doch noch mit Ein-
quartirung belaste und dadurch seine Familie von der

Oieherkunst abhalte; er wünscht, daß in ähnlichen

Fällen solche pflichtmassig abwesende Beamte durch

eine Geldabgabe sich von der Einquartierung befreien
können.

Zimmer mann folgt Akermanns Antrag und

begehrt über Bäslcrs Bemerkung Tagesordnung,
weil es sich von selbst verstehe, daß ein jeder nur da

mit solchen Lasten belegt werden kann, wo er sich

wirklich haushablich niederlaßt. Carrard glaubt,
man könne beim Protokoll bleiben, durch welchem

niemand von der Einquartierung ausgeschlosten wer-
den soll. Akerm ann beharret auf seinem ersten An-

trag. Cartier stimmt Canard bei. L eg ler folgt
auch Carrard, weil eine Vcrtheilung der Einquartie-
rang nach dem Vermögen die grossen Unordnungen
bewirken würde. H uber folgt Carrards Antrag,
welcher angenommen wird.

Der Obergerichtshof fodert für sein Bureau Z°oo
Franken welche sogleich gestattet werden.

Cartier bemerkt, daß das Gesez über die Be-

soldung der Suppleanten der Kantonsgerichte undeut-

lich sey, indem es nur bestimmt, daß wenn der Rich-
ter in den gesezgebenden Rath befördert wird, der

Eupvleant seine Besoldung ziehen soll, und also un-

gewiß ist, ob, wann der Richter auf andere Art ab-

trit, die gleiche Besoldung statt haben soll. Huber
sieht hier keine Undeutlichkeit und glaubt Cartiers
Frage beantworte sich von selbst mit ja. Hube r s

Auslegung wird angenommen.
Hu der im Namen der Innungseommission legt

eine verbesserte Redaktion des vom Senat wegen fch-

lerhafter Redaktion zurückgesandten Weinschcnk - und
Wirrhshausgutachtens vor. Ca p a ni fodert neuer-

dmgs in den Beschluß selbst eintreten zu dürfen, um
denselben abzuändern. Koch fodert über dieses Be-
gehrcn Tagesordnung, weil es hier nur um Redak-

tivnsverbesserung zu thun sey. Man geht zur Tages-

ordnung und nimmt die von Huber vorgeschlagne Ne-
dakrion an.

Millet legt im Namen einer Commission fol-
genden neuen Salpeter - und Pulverfabrikationsrap-
port -vor:

Das Vollziehungsdirektorium verlangt in feiner
Botschaft vom is Mai, daß die Gesezgebung durch
ein Dekret bestimme:

1) Wie die Einrichtungen zu Verfertigung von
Pulver und Salpeter in ganz Helvetien als Staatsr
eigenthum zu erklaren seien.

2) Die Art, diese 2 Gegenstände unser Aufsicht
und auf Rechnung der Regierung zu einem Handels-
zweige zu bilden.

g) Endlich die Art diesen Gewerbs in Thätigkeit
zu setzen.

Die Commission, die Ihnen einen Gesetzesentwurf
hierüber machen soll, konnte nach dem Buchstaben
dieser Botschaft sich nur auf die Erklärung einschrän-
ken, daß die Verfertigung jener Gegenstände ausschließ-
liches Staatseigenthum sey, und die Ausführung der
Regierung zustehe.

Nach reifer Prüftmg aber fand die Commission,
daß ein Beschluß von der Art, in allgemeinen Aus-
drücken abgefaßt, das Eigenthumsrecht der Bürger
die Pulvermühien und Salpetersiedcreim besitzen, ge-
Wissermassen verletzen würde.

Daß diese Eigenthümer nicht nur zu billigen Ent-
schädigmigsansprüchen berechtiget seien, sondern auch
insofern das, mit dem öffentlichen Wohl und der all-
gemeinen Sicherheit vertragsam ware, die Fortsetzung
ihres Erwcrbzweiges verlangen konnten.

Daß die Saipetersicderei in verschiedenen Gegen-
den Helveticas für die bedürftige Volksklasse eine sehr
betracyrliche Nahrungsquelle sey.

Daß die Gewinnung und Verfertigung des Sal-
peters, nach republikanischen Grundsätzen, vom Volke
und seinen Stellvertretern als ein geheiligtes Eigenthum
müsse betrachtet werden.

Unter diesen Gesichtspunkten schlägt sie Euch fol-
genden Gefttzesentwurs vor:

An den Senat.
In Erwägung, daß der Vortheil das öffentliche

Wohl und die allgemeine Sicherheit des Staats er-
federe, die Pulver« und Salpeterfabrikalio» in ganz
Hckvetien als Staatseigenthum zu erklären, oder doch
wenigstens in Requisition und unter unmittelbare Auf-
sichc der Regierung zu setzen.

In Erwägung, daß d.r Pulverhandel als Finanz«
zweig und eigentliches Regale dem Staat angehöre;

In Erwägung, daß. da die Verfassung jedem
Bürger die Freiheit einräumt, seinen Erwcrbzweig
geltend zu machen, der Staat sied den Salpeterhan«
oel mchr ausschließlich zueignen könne.

In Erwägung endlich, wie nöthig und nüzlich
es für die Unterstützung des Staats sey, die Verser-



tigung des Pulvers und Salpeters zu beschieu»igen,'

hat der grosse Rath beschlossen:

Art. i Alle Pulvermühlen und damit verbünde
nen mechanischen Anstalten sammt allen und jeden
dazu gehörigen Gebäuden, welch« die chem,l>gce
Schweizerregierungen im ganzen Umfang ihres G:
bietes besassen, so Wie das in ihre» Mag-zincn be

si-,bliche Pulver, siu-d als unmittelbares National«
genthurn erklart.

2. Diejenigen Pulvermühlen, die in verschiedenen
Kantonen Helveticas Partikularen gehören, fallen als
erklärtes Nationalelgeiithum unter die Requisition
der Regierung. Alle ihre Vorrechte und Privilegien,
die sie bei ihrem Gewerbe gehabt habe» mochten sind
dadurch abgefchast und aufgehoben. Der Staat zahlt
ihnen eine billige Entschädigung, die von unparcheii
schcn Sachverständigen, weiche die Verwallungskam
mern jener Kantone ernennen, geschäzt werden muß.

3- Sollte die Regierung finden, daß Per einst
Weilige Zustand dieser Pulvermühlen in den Händen
der Eigenthümer für Ken Staat yorche'.lhafcer ware,
unter seinen und durch die jezigcu Besitzer am Wer
massigsten in Thätigkeit gesczt werden könnte, so d.ür«

fe» diese doch nur unter der Oberaufsicht des Staats
fabriziren, und das Produkt ihrer Fabrikation soll, bei
der durch den 4. Artikel bestimmten Strafe, unter
einem billigen Preise demselben übcrlass» werden.
Dieser Preis wird ebenfalls durch sachverständige
Männer, welche die Verwaitur-gskaminer ernennt,
festgeftzt.

4. Die Strafe der Widerhandlung gegen das im
vorhergehenden Artikel enthaltene Verbot ist im er
sten Uebertrettungsfalle eine Buße vom doppelte» Werth
der gekauften Waare, im zweiten Uebertrettungsfalle
«ine Buße vom vierfachen Werth der verkauften Waare,
im dritten Falle eine Gefäugmßstrafe von weniger
nicht als drei Monaten, und von mehr nicht als einem
Jahre.

Z. Im Nothfall können Pulvermühlen, die Par-
tikularen gehöre», unter Vorbehalt einer billigen Elit
schädigung in Requisition gesezt werden.

6. Wenn die Besitzer von Pulvermühlen sie allen
falls verkaufen wollten, so ist die Regierung bevoll-
mächligt, mit ihnen zu unterhandeln, und nach E«
nchmigung des gesezgebenden Körpers den Kauf mu
ihnen zu schließ n.

Die Errichtung neuer Pulvermühlen ist den
Partikularen in Zukunft gänzlich untersagt.

8. Keinem Bürger ist ertaubt, aus der Fremde
in Helvetien Pulver kommen zu lassen, noch dasselbe
zu vertaliftn; unter der im 4ten Artikel festgeftjten
Strafe

y DaS Vc/lziehnngsdirektor-uni kann Beamte er
nennen, die auf Rechnung des Staats und nach ei
nem mit ihnen gemachten Vermag, der aber von dem

gesezgebenden Körper genehmigt werden muß, im In'
aern der Republik Pulver verkaufen.

10. Da der Pulvcrhandel, als ein so wichtiger
Finanzzwelg, für Eigenthum der Nation erklärt ist?
-0 hat sie vom Angenbllk der Bekanntmachung die«
fcs Gesetzes au, unter Vorbehalt der gehörigen Ent«
fchadiguug ein Recht auf alle Pulvervorrathe, die
sich in Partikularhänden befinden.

Der Regierung wird aufgetragen, alle Maasrc«
geln zu ergreifen, welche sie, rüksichtllch auf diesen
Gegenstand, zur Erhaltung der öffentlichen Sicher»
heil fur dienlich erachten wird,

11. Die Ausfuhr des Pulvers und Salpeters
außer die helvetische Republik, ist bis auf anderwei«
t ge Verfügung, verboten. Die Uedertreker sind der
im 4te» Arr. festgesezten Strafe unterworfen.

12. Die rohe Sa-petcrstederei bleibt wie bis das
hin erlaubt, doch soll der Ertrag der Regierung un«
ter einem billigen Preis vorzüglich überlassen, und
verkauft werben.

iz. Diejenigen Partikularen, die gegenwartig
Salpecersiedereieii besitzen, können ihr Gewerbe un«
ter Aufsicht der Regierung fortsetzen; doch muß der
Ertrag derselben vorzüglich abgeliefert, und um einen
billigen Preis überlassen werden.

l4- Im Nothfälle können diese Siedereien unter
Vorbehalt einer billigen Entschädigung für den Eigen«
thümer in Requisition gesezt werden.!

iL. Wenn Eigenthümer ihre Salpetersiedereien
verkaufen wollen, so ist das Direktorium bevollmach-
tigt in Unterhandlung zu treten, und sie unter Ge«

»ehnügung des gesezgebenden Körpers anzukaufen.
16. Der Staat behalt sich von der Bekanntma«

chiing dieses Gesetzes an, ein ausschliesserides Recht
auf Salpeterstedercien vor, und niemand soll, ohne
Einwilligung des gesezgebenden Korpers dergleichen
errichten dürfen.

17. Die R gierung wird in Gegenden, wo die
Gewinnung des Salpeterstofs zum Theil noch luibe«

kannr oder vernachläßigt ist, für die bessere Aufnahme
dieses so nöthigen Zweigs der Staatswirthschaft sor«

gen, und insofern die Pactikulareigenthümer ihre Sal«
petermatenen selbst nicht bearbeiten würben, so hat der
Staat das erste Recht, sie gegen billige Entschädigung
zu brauchen.

18. Jeder helvetische Bürger darf rohen und ver«
arbeiteten Salpeter w-s der Fremde kommen lassen.

19. Der Handel mit diesem Gegenstand ist jedem
helvetische» Bürger im ganze» Umfange der Republik
erlaubt.

20. Die Ausfuhr des rohen und verabeiteten
Salpeters, sowohl d-s auswärtigen als des im Land

fabrizirtcn. ist jedem Bürger einstweilen verboten die

Ueberlrctec fallen unter die »» .4.cn Art. festgisczte

Strafe. „ ^ ^
21. Das Vollziehungsdirrktorlum ist Kraft dics.s



I
Beschlusses eingeladen, die Verfertigung des Pulvers
und Salpeters mit möglichster Beschleunigung in Thu
tigkcit zu setzen, und überhaupt für die Ausführung
dieses Gesetzes einstweilige Lstaasregeln ^ ergreifen.

Koch glaubt, die beiden Gegenstände, Salpeter
und Pulver, sollten nicht mit einander vermengt were
den, weil Verfügungen über dieselben wesentlich von
«inander verschieden ftyn sollen, er begehrt daher vor
allem aus Trennung dieser beiden Gegenstands in zwei
abgesonderte Gutachten. Dieser Autrag wird auge
uowmen. Weber fodert Dringlichkeitscrklarung
über dies Pulvcrgukachtcn; auch dieser Antrag wirc
angenommen, und aufSecretans Antrag das Gut.
achten paragrephweise behandelt.

K i. Koch begehrt Redàionsverbessernng nach
der auf seinen Antrag getroffenen Absonderung der
Salpeierfàstation^ Weber vertheidigt den K, weil
das Ganze dieses Z. der Gerechtigkeit gemäß ist.
Kochs Redaktioiisverbrsserung wird angenommen.

K. 2. Secretan will das Privateigcut-Hum nicht
auf diese Art dem Staate Preis geben, und glaubt
ber K. sey überhaupt undeutlich, und daher fodert er
Abänderung desselben. Koch findet den §. nicht nur
undcnllich, sondern!» sich selbst widersprechend; er
glaubt das unbedingte Eigenthum der Pulvermühlen
sey nicht anzugreifen, und das bedingte Eigenthum
derselben könne einzig nöthigen Falls gegen^Entschä,
digung angesprochen werden, dagegen ist er überzeugt
daß die Puloerfabrikationcn unter der sorgfältigsten
Aussicht des Staats stehen sollen; da dieser §. so-

wohl als die folgenden höchst undeutlich sind, so so-

dert er Rükweisung in die Kommission. Cartier
folgt Koch, dessen Antrag angenommen wird. Auf
Eschers Antrag wird Koch der Kommission bet»

geordnet.
Gysendörfer, im Namen der Salzkommis

flon trägt darauf an, die von dem Finanz» und aus-

wattigen Augelegenheits- Ministern ge/cyloßnen Teak-

täte über den Preis des französischen Salzes und
über die Lieferung desselben, in allen ihren Theilen zu
bestätigen. Auf Ca rtiers Antrag werden die Trat-
taten selbst noch einmal verlesen. Cartier denkt,

man werde an diesem gesalzenen Salztraktat nicht viel
abändern können, indessen wünscht er daß ein Theil
des nach Dasei zu liefernden Salzes nach Nidau ge-

liefert werden möchte, um die Fracht zu êrleichtern.
und daß die Vorschüsse der alten Regierungen fchon

an den ersten zu machenden Zahlungen abgezogen wer
den möchten, weil die Republik nicht Ueberfiuß an

Geld hat. Gysendörfer bezeugt daß die Regie-

rung und die Minister auch über diesen Gegenstand

ihr 'Möglichstes gethan haben, daß aber keine großrc
Erleichterung hierüber zu erhalten war; insofern man
hierüber noch näher eintreten wollte, so fodert er

«ine geheime Sitzung. Nuce stimmt ganz Cartiers
ZSemàngen bei, glaubt aber eben derselben wegen

müsse auch der Traciak nicht angenommen werden.'
er fohert genauere Untersuchung und ein geheimes
Comite. Zimm ermann fodert geheime Sitzung.
Hu der stimmt bei: die Versammlung bildet sich in
geheimes Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Kühn
im Namen einer Commission folgenden Gesezvsr-
schlag vvrr

Der grosse Rath an den Senats
In Erwägung, daß es äusserst wichtig ist, dass

die.Gesezvorschlage und die Meinungen der Mitglied
der dergesezgcbeiiden Räthen dem Publikum richtig, un-
entstellt und in ihrer wahren Gestalt vorgelegt werden.

In Erwägung, daß es für das Wohl des Vaiec-
lands höchst wichtig ist, den Verläumdem den Mu"d
zn stopfen, welche sich bemühen, das Volk durch hin-
tcrlistige und falsche Nachrichten zu vergiften, und
hingegen den Gememgeist durch Bekanntschaft mit
den öffentlichen Angelegenheiten zu beleben.

!- In Erwägung, daß zur Beförderung der Arbeit
ten der gesezgebenden Räthe, der Druk aller Rapporte
von größter Wichtigkeit ist, weil sie dadurch in dew
Stand gesezt werden, sie reiflich zu erwägen und zw
untersuchen, welches sehr oft langen Diskussionen or-
biegen und wohl überlegte Gesetze erzeugen wird.

Daß es in seder Rüksicht erfoderlich ist, die Mit?
glieder der gesezgebenden Räthe mit den Maßnahmen
der Regierung bekannt zu machen.

In Erwägung, daß ein wahrer Commentàr über
die Gesetze, den nntergeordneteu Autoritäten den besten
Leitfaden zu ihrer Vollziehung an die Hand giebt.

In Erwägung endlich, daß alle diese Zwecke am
besten durch ein öffentliches offizielles Blatt erreicht
werden können.

ì Hat der grosse Rath beschlössen?

1) Es soll vom i. Jenner 1799 an, täglich, den
Sonntag ausgenommen, unter öffentlicher Aufsicht^
ein Blatt unter dem Titel: Allgemeines helveti-
sches Tagblatt in deutscher Sprache erscheinen.

2) Dieses Blatt soll alle in beiden Räthen ab?

gestattete Rapporte; die Verhandlungen derselben; die
Bochschafien und Proklamationen des Vollziehungsdi-
rektoriums; die wichtigsten Schreiben der Minister,
und Berichte oder Proklamationen dee Statchalter
enthalten.

z) Diesem Blatte sollen ferner die wichtigsten in?
und ausländischen Neuigkeiten, so wie auch gemein-
nützige Aufsatze eingerükt werden.

4) Dieses Blatt soll auf Kosten des Staats her-
ausgegeben werden-

5) Das Vollziehungsdirektorium und das Bureau
jedes Raths führen die Oberaufsicht über die Bear?
beitung des Inhalts; jedes was seine Gegenstände
betrist f und der Mianzminister über die Ausführung^



6" Zu Bearbeitung disses Blattes sind folgende
Personen bestimmt:

Ein Srenograph des Senats.
Ein Stenograph des grossen Raths.
Ein suppleirender Stenograph.
Ein Redakteur für die Gegenstände der Regies

Hmg, und die ins und ausländischen Neuigkeiten.
Die nöthigen Kopisten.
Ein Direktor des ökonomischen Theils der Unters

»ehmung und die hiezu erfoderlichen Secretäre.
Ein Faktor.
Die zur Ausrüstung mud Versendung nöthigen

Arbeiter.
7) Jede der obersten Gewalten wählt die zunächst

unter ihr siehenden Stenographen und Redakteur; der
Redakteur der Regierung tst zugleich Redakteur k-n L!>W',

Der Finznzministcr ernennt den Direktor und die unter
demselben stehenden Personen. Die Copiste» werden
von dem lì < !I Lilvi bestellt.

8) Der Direktor legt dem Finanzminister alle Mos
nate seine Rechnung vor.

y) Obgenaunte Personen erhalten folgende Bes
soldnug

Dêr tkellaaisur en tilliet iK» I.oui«<I'or.
Die beiden Stenographen, jedem 150.
Der suppleirende Stenograph 120.
Der Direktor 1Z0.
Die Copistcn und Sekretärs werden nach Vers

hältniß ihrer Arbeiten bezahlt. Der Ike-lneien i- en cädel
bestimmt ihre Besoldung unter Aufsicht des Finanzmis
niftcrs. Der Direktor bestimmt unter der gleichen
Aufsicht diejenige der unter ihm stehenden Personen.

10) Das Direktorin'.» wird eingeladen, mit einem
Buchdrucker einen Traktat für den Druck dieses Blats
tes schließen zu lassen, der den gcsezgebendm Nachen
zur Genehmigung sorgelegt werden solle.

11) Die Mitglieder der beiden Rathe und alle
übrigen öffentlichen höhern Autoritäten werden cinges
laben auf dieses Blatt z a 'abonniern.

12) Wenn der Debit disses Blatts einigen Ges
wmnst abwirft, so soll die Halste desselben unter den
Direktor und die beiden Stenographen zu gleichem
Theil vertheilt werden.

< I ^

V 0 llzîeht! ttô 6 direk to V i l! m.
des Obergeuerch'S der fränkischen

Arme? in Helvetic», voni 2-.Brumaire,
(l>. Noveu'.bcr) 179h.

Der Oberzenera! vernimmt täglich mit dem lebs
haftesten Mißfallen die Verbrechen und Räubereien,
die auf den Strafen durch einzelne Manner oder
dprch solche ausgeübt werden, welche aus Nachlassigs
keil der Distziere .oder .derjenigen, die den Nachtrab

komuìandà'îîi, auf dem Marsch ihrer Asrps znrê
bleiben.

Um endlich diesen Gewaltthätigkeiten Einhalt zu
thun, welche auf nichts w'niger abzweeken, als die
Entehrung des französischen Namens und den Haß
eines Volkes zu erregen, welches, als mit uns vcö?

bindet, in allen Rüksichteu unsere Freundschaft und
Achtung verdient, hat der Obergeneral das helvetische
Direktorium eingeladen, in jeder Stadt oder Dorf,
worin sich kein? französische Truppen befinden, eine
Wache zu errichten, und derselben anzubefehlen, allen
einzelnen Unteroffiziers und Soldaten ihre Gewehre
und Säbel abzunehmen, die sie haben könnten. Diese
Wache wird fernes gehalten seyn, häufige Patrouillen
zu machen, und für die Sicherheit der Straffen zu
wachen und alle diejenigen gefangen zu nehmen, weis
ehe sich die mindeste Beschädigung erlauben würden;
sie kann in jedem nöthigen Fall, bei dem Kommans
danken der Correspondenz zn Pferd »der jeden ander»
Truppen Hülfe fodern.

Die Kommandanten derselben sollen unker Strafe
der Absetzung gehalten seyn, ihr Hand zu bieten.

In Folge dessen wird jedem Chef eines Korps,
welcher Art es seye, befohlen, jedem Mann der in den

Spital geht, seine Flinke, Musguette oder Säbel zu-
rûkzubchàm, die ttebcrgabe dieser Waffen soll auf
dem Eintrittsbillet angezeigt werden, diejenigen, wel-
che die Spitaldirektoren bereits in Händen haben, soft
len sie denen Plazkommandanren ihres Orts überlie-
fern, welche dieselben an diejenigen Korps zurüksendm
werden, denen sie zugehören.

Indem der Obergeneral an die Ausübung des

Befehls erinnert, den er wegen der Marsche gegeben

hat, sezt er noch folgende Verfügungen hinzu:
Jedesmal, wenn eine Truppe, sey es eine Halb-

brigade, Bataillon, Compagnie oder irgeird ein Des
taschement aas dein Marsch ist, sollen die Offiziers
und Unteroffiziers gehalten seyn, jede-m der, aus weft
cher Ursache es seye, aus dem Glied trittst, die Waft
feu zurükzubehalteu; überdies soll ei» Corporal oder

Wachtmeister mit ihnen zurükbleiben und Sorge tras

gen, day sie schleunigst wieder eintreten.
Die Kommaudant.n des Nachtrabs sotten all«

diejenigen aus den Wirthshäusern oder Weinschenken

herausgehen machen, welche sich darin befinde« mäch-

ten, und sie werden für alle Verbrechen persönlich

verantwortlich seyn, welche nach ihrem Weggehe»

begangen werden könnten.
Jeder, der zn einem Korps oder zum Gesolge der

Armee gehört und überwiesen ist, mit Gewalt mehr

non seinem Wirth gefodert zu haben, als das Gest!

ihm erlaubt, soll wie ein Dieb sngefthen und als em

solcher behandelt werden.
Der Obergeneral ladet alle ehrkebende M'luar-

Personen ein, mit ihm alle Mittel anzuwenden, um

dergleichen, die Ehre des ftanzosiichen Namens zchan-
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